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MZ6 - Revitalisierung Stegbach

Alpiq Hydro Aare AG

Einwohnergemeinde Lostorf, kommunaler Teilzonenplan

Uferschutzzone Lostorfer-, Stüsslinger- & Stegbach
mit Zonenvorschriften 1:500

Zonenvorschriften
Kommunale Uferschutzzone überlagernd

1 Zweck Die kommunale Uferschutzzone überlagernd bezweckt die langfristige Sicherung des Gewässerraums 
(Freihaltung der Uferbereiche von Bauten und Anlagen) sowie die Erhaltung, Förderung und Schaffung 
naturnaher Ufer mit standortgerechter Ufervegetation und Freihaltung der Uferbereiche von Bauten, Anlagen und 
Gewährleistung des Hochwasserschutzes.

2 Nutzung Die kommunale Uferschutzzone überlagernd ist der Landwirtschaftszone überlagert. Es gelten die 
Bestimmungen gemäss Art. 41c Gewässerschutzverordnung(GSchV), der Verordnung über Natur- und 
Heimatschutz (NHV) und Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV).

Die Nutzung hat sich dem Zweck unterzuordnen; zulässig und notwendig sind Unterhalts- und Pflege- 
massnahmen wie mähen der Borde (Zustimmung der zuständigen Kommission erforderlich), verjüngen und 
durchlichten der Ufergehölze usw. (Zustimmung von ARP Naturschutz erforderlich).
Die Uferschutzzone ist naturnah und extensiv zu nutzen. Der Uferbereich bleibt zur Förderung der 
Mensch-Wasser-Beziehung öffentlich zugänglich.

Im Gewässerraum, der landseitig über Erschliessungswege und –strassen hinausreicht, bestehen keine 
Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung bei Acker- oder Grünland. Der Bewirtschafter hat aber dafür 
zu sorgen, dass keine Dünger und Pflanzenschutzmittel ins Gewässer gelangen.
Dazu hat er, neben den allgemeinen Sorgfaltspflichten, ab Fahrbahnrand einen Pufferstreifen in Form eines 
Grasstreifens von 1 m Breite anzulegen.

3 Bauten und Bauten und Anlagen sowie Terrainveränderungen sind nur zulässig, wenn sie dem Hochwasserschutz oder der 
Anlagen Revitalisierung/Renaturierung dienen, oder wenn es sich um standortgebundene, im öffentlichen Interesse 

liegende Anlagen gemäss Art. 41c GSchV handelt (Fuss- und Wanderwege oder Brücken).
Nicht zulässig sind insbesondere:
- Lagern von Material, Silageballen und Abfällen aller Art
- Errichten von Holzlagern
- Lagern von Kompost (Kompostgitter, Kompostbehälter)
- Errichten von Zäunen
- Schädigen von Ufern durch Beweiden

4 Unterhalt Der Unterhalt richtet sich nach § 35 ff GWBA und dem Unterhaltskonzept Gewässer der Gemeinde.
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